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ERICH SPOERNDLI
Wie miulite eine sozialistische
Wirtschaftsordnung aussehen?

1. Sozialismus als ProzeB3 mit Fixpunkfen

Sozialismus wird stets ein ProzeB, cine Entwicklung sein; des-
halb ist es nicht moglich, ein definitives, geschlossenes Bild «der
sozialistischen Wirtschaftsordnungy zu zeichnen. Mit den realen Aen-
derungen (zum Beispiel durch Mitbestimmung im Bereich der Eigen-
tumsordnung) #dndert sich auch das BewuBtsein, und damit werden
sich natiirlich auch wieder unsere konkreten Vorstellungen iiber
die Abldufe in der sozialistischen Wirtschaft dndern.

Warum, so wird man fragen, soll man denn iiberhaupt ver-
suchen, die Skizze eciner demokratisch-sozialistischen Gesellschafts-
ordnung aufzuzeichnen, wenn man doch davon ausgeht, daB diese
Ordnung eine offene, sich stindig weiterentwickelnde Gesell-
schaftsform sein soll? Dafiir gibt es zwei Griinde: |
— Auch wenn wir damit rechnen miissen, daB vieles schlieBlich etwas
anders aussehen wird, als wir es uns heute auf unserem Wirtschafts-
Ordnungs-ReiBbrett aufzeichnen, gibt es doch gewisse Fixpunk-
te, denen eine sozialistische Ordnung geniigen muB. Gewisse Zicle
unserer Bewegung sind unverzichtbar und sie schrinken damit den
Raum ein, innerhalb dessen eine sozialistische Ordnung gestaltet wer-
den kann — was auBerhalb ist, kann nicht mehr als sozialistisch
bezeichnet werden. Zudem brauchen wir fiir unsere heutigen kurz- und
mittelfristigen Entscheide und Aktivititen eine Richtschnur, eine
Zielvorstellung, die konkreter ist als das, was in den diversen
Parteiprogrammen zur Ueberwindung der Awusbeutung, zur Demo-
kratisierung der Wirtschaft usw. ausgesagt wird. Auch wenn sich
einiges spéter als falsch oder unrealisierbar erweisen wird, was in un-
serer heutigen Vision als richtig erscheint, ist doch eine klare Vor-
stellung liber die konkrete Gestaltung einer lebenswerten Ge-
sellschaft eine weit bessere Richtschnur fiir unsere heutige Politik als
das verschwommene Zielbild, das aus unseren programmatischen
Unterlagen hervorgeht. Denn die «Langfristigkeity der im Partei-
programm postulierten Punkte 138t zusammen mit ihrer relativ vagen
Formulierung allzu viele widerspriichliche und rein opportunistische
kurzfristige Verhaltensweisen zu.

-~ Wer heute auf die Durchsetzung und Einhaltung unserer so-
zialistischen Zielvorstellungen dringt, lduft in der offentlichen Diskus-
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sion ins offene Messer des Antikommunismus, wenn er nicht mehr
oder weniger kiar aufzeigen kann, wo nach unserer heutigen Auf-
fassung die Unterschiede zum «real existierenden Sozialismusy
etwa der Sowjetunion liegen, oder wie wir uns vorstellen, die un-
streitigen Mingel etwa des jugoslawischen Systems der Arbeiterselbst-
verwaltung in den Griff zu bekommen.

2. Die allgemeinen Ziele des Sozialismus

Ueber die Ziele, die wir als Sozialisten mit einer besseren Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung erreichen wollen, herrscht wohl im
groBen Ganzen Einigkeit, auch wenn die Formulierungen &ndern
und die Gewichte und Schwerpunkte durch verschiedene Leute
verschieden gesetzt werden:

— Im Vordergrund steht sicher immer noch die Ueberwindung
der Machtausiibung einzelner Klassen, Schichten, Biirokraten iiber
andere Menschen, und damit im wirtschaftlichen Bereich die Ueber-
windung der Ausbeutung, die Abschaffung des Handels mit der
Arbeitskraft des Menschen als einer Ware. Humanisierte Ar-
beitswelt und Demokratisierung der Wirtschaft sind die stichwort-
artigen Forderungen, die in diesem Zusammenhang immer wieder auf-
tauchen.

— Eng verbunden mit der Forderung nach mdoglichst weitgehendem
Machtabbau ist das Postulat, daBl sich jeder cinzelne moghchst frei
entfalten und selbst verwirklichen konne innerhalb einer Gesell-
schaft, in der er sich geborgen und gesichert weil. Das bedeutet
aber, daB er nicht nur moglichst frei sein muBl von Fremdbestimmung,
sondern auch, daB} er iiber ein gesichertes Einkommen verfiigen mul
im Rahmen einer gleichmédBigen Einkommensverteilung und daB er
fiir Alter und Krankheit ebenfalls so abgesichert ist, daB er seine Krea-
tivitdt auf andere Titigkeiten ausrichten kann als auf die rein wirt-
schaftliche Absicherung gegen alle moglichen Zukunftsrisiken und auf
die berufliche Sicherung seiner Stellung in der Befehlshierarchie
unserer Ellbogengesellschaft.

— Ebenfalls im Zusammenhang mit der Sicherheit, die der Einzelne
braucht, um sich als Mensch entfalten zu konnen, steht natiirlich die alte
Fordemng, daB die wiederkehrenden Krisen des Kapitalismus abgelost
werden miissen durch einen verstetigten Wirtschaftsablauf, der die
Sorge um den Arbeitsplatz tiberfliissig macht.

— Neuer, aber nlchtsdestowemger aufs engste verkniipft mit unseren
Vorsﬂeﬂlungen von einer menschengerechten Gesellschaftsordnung
sind die Forderungen nach Aufrechterhaltung einer moglichst intak-
ten natiirlichen Umwelt, nach haushidlterischem Umgang mit nicht er-
neuerbaren natiirlichen Rohstoffen und Energien.
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Insofern hat sich eine gewisse Verschiebung der Gewichte der
sozialistischen Zielsetzungen ergeben. Stand im letzten Jahrhundert
noch die wirtschaftliche Not und das Elend der Industrieproletarier
im Vordergrund und wurde deshalb groBfies Gewicht gelegt auf die
«ungeheure Entwicklung der Produktivkrifte» im materiellen
Sinne, die uns der Kapitalismus auch tatsdchlich gebracht hat, so
wire heute in den industrialisierten Ldndern die materielle Not
kein Problem mehr, wenn die Einkommensverteilung nach unseren
Vorstellungen gleichméBiger gestaltet wire. Dagegen sind heute die
Umweltprobleme duBerst splirbar ins Gesichtsfeld geriickt: eine Wirt-
schaftsordnung, die fiir den Menschen da sein wili und nicht fir
den Profit, wird auch zu diesem Problem Losungen finden miissen.

3. Eckpfeiler einer Wirtschaftsordnung des demokratischen
Sozialismus: (Arbeiter-)Selbstverwaltung und demokratische
Planung der Wirtschaft

31. Selbstverwaltung als Mittel zum Abbau von Machtballungen und
dadurch als Ansatzpunkt zur Ueberwindung der Entfremdung

Macht entsteht und wird ausgeiibt dort, wo Einzelne oder Gruppen
Entscheide fédllen, die andere Leute direkt oder indirekt zu bestimm-
tem Verhalten zwingen: zur Ausfilhrung bestimmter Befehle, zur
Anpassung an durch den Entscheid geschaffene «Sachzwinge» usw.
Macht in diesem Sinne wird natlirlich immer und tberall ausgeiibt;
auch in der kleinsten, iiberschaubarsten und noch so demokratisch
funktionierenden Gruppe gibt es z. B. Mehrheitsentscheide, an die sich
dann ¢gezwungenermaflen» auch die Minderheit zu halten hat — auf
sie wird Macht ausgeiibt, ebenso wie allenfalls in der gleichen Gruppe
ein Entscheid aufgrund personlicher Eigenschaften und Verhaltens-
weisen einer Minderheit gefillt und damit Macht auf die «Mehrheit»
ausgeiibt wird.

Es kann deshalb nicht darum gehen, den Sozialismus als «macht-
freien Ordnung zu sehen — die gibt es nicht. Was Schwierigkeiten
verursacht und die freie Entfaltung und Entwicklung des Ein-
zelnen hemmt, ist denn auch nicht die Machtausiibung als solche, son-
dern die Tatsache, daBl die Moglichkeiten zur Machtausiibung hochst
ungleich verteilt sind, das heil3t daB bei den Kapitaleigentimern in der
Wirtschaft oder bei den Spitzen von Staats- und Verwaltungs-
biirokratien teilweise ungeheure Ballungen der Moglichkeiten zur Aus-
iibung von Macht vorliegen. Kontrolle von Macht, Abbau von
Machtunterschieden 148t sich erreichen, indem man die genannten
Ballungen verhindert, bzw. teilt. Man teilt, wo immer moéglich, die
Entscheide erstens raumlich auf (man dezentralisiert sie), und man
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verteilt zweitens die Entscheide, die mehr Leute als nur den Ent-
scheidenden selbst betreffen, moglichst auf die betroffenen Personen,
d.h.man demokratisiert die Entscheide.

Die Notwendigkeit moglichst dezentralisierter Entscheidungen
bedeutet fiir den Bereich der Wirtschaft die Selbstverwaltung der Be-
triebe: Soweit durch die Entscheide nur der Betrieb betroffen ist, sollen
diese auf der Stufe des Betriebs gefidllt werden. Die Notwendigkeit,
Machtballungen bei einzelnen Personen oder Gruppen zu verhindern,
fithrt innerhalb der betrieblichen Selbstverwaltung zur Forderung nach
moglichst weitgehender Anwendung des demokratischen Entscheids
aller im Betrieb Arbeitenden; damit ergibt sich die Forderung nach
Arbeiterselbstverwaltung der Betriecbe (ASV).

32. Aufbau des selbstverwalteten Betriebs im Hinblick auf menschen-
wiirdige Arbeitsbedingungen

Wir wissen, daBl es mit der Forderung nach Demokratie innerhalb des
Betriebes natiirlich nicht sein Bewenden hat. Demokratische Entscheide
erfordern in groBeren Gruppen sehr viel Zeit fiir vor dem Entscheid
liegende Information und Diskussion. Es wird deshalb in groflen wie
in kleinen Betrieben stets eine Unzahl laufender Entscheide geben, die
wegen dieses Zeitproblems nicht im Rahmen demokratischer Voll-
versammlungen getroffen werden konnen. Viele Entscheidungskompe-
tenzen werden an Gruppen oder Einzelpersonen delegiert werden
miissen. Damit diese Notwendigkeit nicht innerhalb der Betriebe zu
unerwiinschten Machtpositionen und Vorgesetztenhierarchien alten
Stils fithrt, hat die Betriebsverfassung der ASV etwa folgende Grund-
sdtze zu enthalten:

— Demokratische Wahl von Vorgesetzten und Delegierten in «obere»
Entscheidungsgremien des Betriebs.

— Rotationsprinzip (Amtszeitbeschrinkungen) fiir die Vorgesetzten-
und Delegiertenstellen; Moglichkeit der Abberufung gewéhlter Vertre-
ter.

— Wichtige, den ganzen Betricb betreffende Entscheide unterliegen
der Abstimmung in der Vollversammlung der Belegschaft (zum Bei-
spiel Festsetzung der jahrlichen Abschreibungs- und Gewinnausschiit-
tungsquote; Genehmigung ‘innerbetrieblicher Lohntarife, die Abwei-
chungen vom fiir alle gleichen «Normallohn» festlegen; Genehmigung
groBerer Investitionspldne usw.).

— Sicherstellung des freien Zugangs zu moglichst jeder innerbetrieb-
lichen Information fiir jeden, der sich dafiir interessiert.

— Einhaltung des Prinzips, da Entscheide auf der untersten mogli-
chen Stufe getroffen werden, auch innerhalb des Betriebes: Ab-
teilungen, Arbeitsgruppen usw. entscheiden selbst, wie sie die ihnen
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zugewiesenen Auftrige durchfilhren (im Rahmen der ihnen im demo-
kratischen ProzeB3 zugebilligten Mittel und Arbeitskrifte natiirlich).
— Arbeit womdglich im Rahmen von kleinen Gruppen, die sich
selbst organisieren.

— Rotationsprinzip auch bei der Durchfilhrung notwendiger ein-
toniger und unangenehmer Arbeiten (an denen nicht nur die «Basis»
sondern auch die gewidhlten Kader und «Direktoreny angemessen
zu beteiligen sind).

— Flexible und individuell gestaltbare Arbeitszeiten, die dem FEin-
zelnen einerseits weitgehende Freiheit in seiner Tageseinteilung geben
und anderseits die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Mann
und Frau erst moglich machen.

33. Selbstverwaltung erfordert (kontrollierte) Anwendung des Markt-
mechanismus

Die Forderung nach Arbeiterselbstverwaltung im dargestellten Sinn
wiirde in wichtigsten Teilen zur Farce, wenn sie mit einer strengen
gesamtwirtschaftlichen Prefis-, Lohn-, Mengen- (Produktion- und In-
vestitions-) und Arbeitskriafteplanung gekoppelt wiirde. Der Entschei-
dungsspielraum der Betriebe wiirde sich weitgehend auf die rein inter-
nen, hauptsichlich organisatorischen Fragen des Betriebsablaufs redu-
zieren; die aus Griinden der Machtdezentralisierung angestrebte Auto-
nomie wire zu einem grofen Teil verloren. Ueberldit man demzu-
folge wesentliche, auch gegen auflen wirksame Entscheide der Preis-,
Personal- und Investitionspolitik den selbstverwalteten Betrieben, so
ergeben sich zwangslaufig marktméBige Vertrags- und Konkurrenz-
beziehungen sowohl zwischen Lieferanten- und Abnehmerbetrieben,
wie auch zwischen Betrieben und Konsumenten.

Auch wenn man in Rechnung stellt, dal demokratisch selbstver-

waltete Betriebe sich als Marktpartner anders verhalten werden als die
heutigen kapitalistischen Unternehmen, fiihrt die Zulassung von
Marktbeziehungen zwangslaufig zu vielen der Probleme, die den kapi-
talistischen Marktmechanismus kennzeichnen. Neben der spéter zu be-
sprechenden EinfluBnahme auf den Markt durch die demokratische
Wirtschaftsplanung dringen sich deshalb auch in einer sozialisti-
schen Selbstverwaltungswirtschaft MaBnahmen zur Marktkontrolle und
Marktordnung auf, die hier wiederum nur stichwortartig aufgefiihrt
werden konnen:
— Vollig «gldsernc Bilanzy der ASV-Betriebe: Kein Geschiifts-,
Betriebs- und Produktionsgeheimnis (auch nicht in produktions-
technischer Hinsicht — dabei muB natiirlich fiir eine den
Entwicklungskosten angemessene Entschddigung fiir Neuerungen, Er-
findungen usw. gesorgt sein).
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— Gesamtwirtschaftlich geplante Grundlohnskala, Betriebsiiberschuf3-
und Beteiligungsquote (siche nidchster Abschnitt).

— Scharfe Besteuerung ldnger dauernder «iiberméfBigery Betriebs-
iiberschiisse.

— Preisiiberwachung im allgemeinen, Preisfestsetzung bei Monopo-
len und monopolihnlichen Marktstellungen einzelner Betriebe (da-
bei hat die gesamtwirtschaftliche Rahmenplanung mittels Bereit-
stellung von Investitionsmitteln fiir neue Konkurrenzbetricbe in Ab-
stimmung mit der Ueberprofitsteuer dafiir zu sorgen, daB monopoléhn-
liche Stellungen erstens nicht lange andauern und zweitens nicht zu
groBeren Verknappungserscheinungen wegen der Preiskontrolle fithren).
— Bildung von Konsumentenorganisationen, die in die groBeren Be-
tricbe Vertreter delegieren, welche bei allen wichtigeren Preis-,
Produktions- und Investitionsentscheiden mitbestimmen.

— Drastische Reduktion aller WerbemaBnahmen seitens der Betriebe.
— Dafiir zum Beispiel durch die Konsumentenorganisationen getragene
(durch Umsatzabgaben der Betriebe finanzierte) hdufige Warentests
und entsprechende Konsumenteninformation.

-— Bei groBeren Betrieben: mitbestimmende Vertreter der Oeffent-
lichkeit (Gemeinden) in den «oberen», die ldngerfristigen Investitions-
und Personalentscheide vorbereitenden Betricbsgremien.

— Strukturrisikoversicherung fiir die Betriebe (zur — befristeten —
Verlustdeckung bei in. strukturelle Schwierigkeiten geratenden Betrie-
ben, die den gesellschaftlich festgelegten Tariflohn aus eigener Kraft
nicht mehr aufzubringen vermdchten).

— Beratungs- und Schulungsstellen fiir Betriebsplanung und -politik;
Austausch von Betriebskadern zu Schulungszwecken zwischen Betrie-
ben der gleichen Branche.

— Gesetzliche Minimalvorschriften fiir eine humane Arbeitsplatz-
gestaltung (zur Verhinderung von Selbstausbeutung durch die Betriebe
und von gegenseitiger Unterbietung aufgrund ¢sozialen dumpings»).

— Festsetzung der jdhrlichen Mindesteinlage der Betriebe in den
Amortisationsfonds (damit die vorhandenen Anlagen nicht durch iiber-
groBe Ausschiittungen an die Arbeitenden zu Lasten der Zukunft
«abgewirtschaftet» werden).

34. Demokratische Planung der Gesamtwirtschaft zur Krisen- und
Inflationsverhiitung und zur Sicherung einer regional und branchen-
miBig ausgeglichenen Einkommensverteilung

340. Die zur Aufrechterhaltung einer akzeptablen Marktordnung
notigen MaBnahmen des letzten Abschnitts reichen natiirlich nicht aus,
um sicherzustellen, daB die Grundiibel der kapitalistischen Marktwirt-
schaft wie mangelnde Riicksicht auf Energie-, Rohstoff- und Um-
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weltprobleme, ungerechte Einkommensverteilung und vor allem die
konjunkturellen Wechselbider zwischen Krisen- und Inflationszeiten
einfach verschwinden.

Der zwischen den selbstverwalteten Betrieben funktionierende
Marktmechanismus muf3 deshalb gelenkt werden durch einen demokra-
tisch erarbeiteten und stindig den wechselnden Gegebenheiten angepal3-
ten Wirtschaftsplan. Dieser hat den Zweck, die angefiihrten Grundiibel
zu beseitigen und vor allem auch zu verhindern, daB3 groBere Struktur-
krisen iliber einzelne Branchen hereinbrechen, weil eine lédnger-
fristige, koordinierende Gesamtiibersicht fehlt.

Der so vielgeriihmte Preismechanismus reicht dazu in keiner
Weise aus, wie zum Beispiel die jingere Vergangenheit des schweizeri-
schen Baugewerbes zeigt. (Die Baukosten und Mieten, also die in diesem
Sektor wichtigen Preise, signalisierten Baubetriecben und Hauseigen-
timern die Ueberangebotssituation erst, als die Strukturkrise bereits
unaufhaltsam im Anrollen war.)

341. Am zuletzt genannten Problem der mangelnden gesamtwirt-
schaftlichen Vorschau unter Marktbedingungen kniipft der erste Plan
an, der zu erstellen ist: Ein gesamtwirtschaftlicher Perspektivplan
auf die nédchsten 15 bis 20 Jahre hinaus, der einerseits grobe Bedarfs-
und Angebotsabschitzungen nach Wirtschaftsbranchen enthélt, an-
derseits aber auch die heute schon mindestens in Ansidtzen vorhandenen
Gesamtpline der 6 ffentlichen Korperschaften miteinbezieht und
nach seiner Genehmigung fiir die Behorden eine verbindliche Richt-
schnur zur Ausarbeitung der kiirzerfristigen Pldne darstellt. Er enthilt
neben Siedlungs-, Landschafts-, Verkehrs-, Versorgungs- und Entsor-
gungskonzept vor allem Angaben iiber die von Oeffentlichkeit und
ASV-Betrieben geplanten grofleren Investitionen. Daraus geht hervor,
wo (in welchen Branchen und in welchen Regionen) durch die offent-
liche Investitionslenkung (durch Kreditlenkung und fiskalische sowie
raumplanerische MaBnahmen) die Schwerpunkte gesetzt werden sollen,
um eine zielgerechte Wirtschaftsentwicklung zu erreichen. Die Regio-
nen und Gemeinden geben im Rahmen der durch den zentralen Per-
spektivplan gesteckten Grenzen ihre Absichten beziiglich Infrastruktur-
ausbau, Investitionsforderung usw. bekannt, wdhrend die groBeren
Betriecbe und die Branchenverbinde ihre Vorstellungen tliber den
kiinftigen Ausbau von Kapazititen, iiber die Schaffung oder Auf-
hebung von Arbeitsplitzen usw. darlegen.

Eine Abschdtzung des zur Finanzierung dieser offentlichen und
betrieblichen Investitionen benotigten Kredit- und Steueraufkommens
gehort natiirlich ebenso in diesen Perspektivplan wie die Aufzeichnung
der mutmaBlichen Einkommensentwicklung und damit auch die An-
gabe der bei inflationsfreier Entwicklung fiir die Deckung von Konsum-
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bediirfnissen verbleibenden Lohnquote. Der Perspektivplan enthdlt nur
grobe Anhaltspunkte in dieser Beziehung, und er kann natiirlich auch
nicht in einem Zug von oben nach unten» durchgerechnet werden,
wie das etwa beim ziircherischen Kantonal-Regional-Ortsplanverfahren
der Fall ist.

Der Perspektivplan muBl (wie die anderen Pldne auch) bei
der ersten Festlegung wie bei den spiteren, «rollenden» Ueberpriifungen
und Anpassungen mehrmals zwischen «unten» (Gemeinden, einzelne
Betriebe) und «oben» (Regionen, Branchenverbidnde, gesamtstaatlicher
Planungsrat) hin- und hergeschoben werden, bis die verschiedenen In-
formationen, Absichtserkldrungen und die Finanzierungs- und Konsum-
spielriume aufeinander abgestimmt sind und ein gesellschaftlich ak-
zeptables Ganzes ergeben. Das Verfahren der Abstimmung der einzel-
nen Teilpline aufeinander und des Einbaus der Konsumbediirfnisse
der Bevolkerung muB auf allen Stufen und in allen Phasen der
Planung demokratisch abgestiitzt sein: Neben mehreren Vernehmlas-
sungs-, Einwendungs- und Konsultativabstimmungsverfahren ist vor
allem einer laufenden und verstindlichen Information groBes Gewicht
beizumessen. Ueber den bereinigten Entwurf des gesamten Perspektiv-
planes, der ja immerhin verbindliche Aussagen iiber Offentliche Investi-
tionen und eine Grobabstimmung der Kapazititsverdnderungspldne der
verschiedenen Branchen enthilt, wire jeweils eine Volksabstimmung
durchzufiihren. Die Ausarbeitung und Revision der Vorentwiirfe fiir
den Perspektivplan konnte auf nationaler Ebene in e¢inem Wirtschafts-
parlament geschehen, in welchem die Betriebs- und Branchenverbinde,
die Konsumentenorganisationen und Delegierte des «normalen» Parla-
ments vertreten wiren.

342. Der genannte Wirtschaftsrat hidtte sich auch mit einem kiirzer-
fristigen, etwa auf fiinf Jahre hinausreichenden Finanzierungs- und
Entwicklungsplan zu befassen, der auf nationaler Stufe dhnlich den
heutigen Finanzplinen des Bundes konkretere Vorausplanungen
tiber die kommende Verwendung der verfiigbaren Mittel im Rahmen
des Perspektivplanes enthielte. Die zeitliche Staffelung der Investitions-
und Subventionstitigkeit der Offentlichen Hand miiBte darin weit-
gehend verbindlichen Charakter annehmen, und auch die Grobzuteilung
der verfiigbaren Kreditmittel auf Branchen und Regionen miifite
detaillierter als im Perspektivplan aufgefithrt werden.

343, Im jdhrlich oder in zweijihrigem Turnus festzusetzenden de-
finitiven Wirtschaftsplan, dem «Nationalbudgety, miifite der schon
in den ldngerfristigen Plinen abgesteckte Rahmen mit nochmals mehr
Prizision festgelegt werden. Zudem miiBlten hier nur die Einnahmen-
und Ausgabenpline der oOffentlichen Hand sowie die gesamtwirt-
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schaftlich vorgeschriebenen Minimal- (Normal-) Tariflohne und die
Amortisationsverpflichtungen fiir die ASV-Betriebe mit der gleichen
Verbindlichkeit festgeschricben werden, die heute den Budgets der o6f-
fentlichen Hand zukommt. Soweit die nationale Budgetierung auf
korrekten Voraussagen von Konsum und Investition beruht, ist mit der
Festsetzung dieses kurzfristigen Planes weitgehende Gewidhr dafir
geboten, daBl die gesamtwirtschaftliche Stabilitit ohne Inflation
und Arbeitslosigkeiit gewahrt bleibt. Gegen die geringen kurzfristigen
Abweichungen, die sich gegeniiber diesem Plan in der Praxis
natiirlich dennoch ergidben, wiren aufler kurzfristigen Verschiebungen
bei der Investitions- und Kreditlenkung die iiblichen Mittel der konjunk-
turellen Stabilisierungspolitik einzusetzen. Allerdings diirften die
ASV-Betriebe nicht zu Entlassungen schreiten, welche Arbeits-
losigkeit nach sich zogen. Im Rahmen der Geltungsdauer des «Na-
tionalbudgets» wire die vorhandene Arbeit in solchen Betrieben
gleichmiflig auf die Belegschaft zu verteilen, wobei der Betrieb fiir
die Ausfallstunden so entschddigt wiirde, daBB er allen Arbeitenden
den tariflichen Normallohn bezahlen kénnte.

344. Dies alles hort sich recht technisch und sehr kompliziert an;
dem einen oder andern mag die Schilderung der vielschichtigen, inein-
ander verschachtelten Planungsprozesse utopisch und undurchfiihrbar
erscheinen. Diesen Skeptikern sei gesagt, daB3 Planungsprozesse in
dhnlicher Art und von mindestens so grofler Kompliziertheit heute
schon dauernd in kapitalistischen GroBkonzernen einerseits, in den
Landern des «real existierenden Sozialismus» anderseits durch-
exerziert werden — was in diesen Fillen fehlt und an ASV neu
wire, ist einzig das sehr groBgeschriebene demokratische Element der
Planung, das natiirlich mit zusdtzlichem Informations- und Zeitauf-
wand verbunden wire, aber den Einsatz sicher lohnen wiirde.

Auch im lang-, mittel- und kurzfristigen Gesamtplanungsprozel3
gilt die Devise: Entscheide einerseits soweit moglich durch das Volk
oder dessen gewahlte Vertreter und anderseits auf der jeweils untersten
Stufe (Gemeinde, Region), auf der sie noch sinnvoll zu treffen sind —
also wieder so dezentralisiert wie moglich.

4. Eigentumsordnung bei ASV mit demokratischer Wirtschaftsplanung

40. Es mag erstaunen, da3 von Verstaatlichung, Vergesellschaftung
usw. der Produktionsmittel (Fabrikanlagen, Maschinen, Boden usw.)
bisher nicht die Rede war. Dies geschah deshalb nicht, weil

— aus den Forderungen beziiglich der ASV der Betriebe bereits hervor-
geht, daBl die kapitalistische Eigentumsordnung im heutigen Sinne
ohnehin in der einen oder anderen Form aufgehoben werden muB;
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— die rechtliche Form der Aufhebung oder Beschrinkung des
kapitalistischen Eigentums keine sehr wesentliche Rolle spielt. Ob
Fabriken und Maschinen formell verstaatlicht, in das Eigentum des
Staates iibergefiihrt und dann den ASV-Betriecben zur Nutzung
iiberlassen werden oder ob die Verfiigungsgewalt der heutigen Privat-
eigentiimer iiber immer einschrankendere Vorschriften betreffend Mit-
und schlieBlich Selbstbestimmung der Arbeitenden so geschwicht wird,
daB aus den urspriinglichen Aktien immer mehr ein reines Guthaben
wird, ist in unserem Zusammenhang von zweitrangiger Bedeutung.

41. Dennoch ergeben sich aus dem vorher Gesagten ganz klare
wirtschaftliche Eigenschaften des Eigentums an Produktions-
mitteln:

411. Was die Anlagen der selbstverwalteten Betriebe betriff,
ist klar, daB das Nutzungseigentum beim Betrieb liegt:
Die Gesamtheit der im Betrieb Beschiftigten bestimmt — im Rahmen
der oben genannten Einschriankungen durch Rechtsordnung und Wirt-
schaftsplan — iiber die konkrete Art der Nutzung der Produktions-
anlagen, iiber deren Ausbau usw. Das Verfiigungseigentum
iiber die bestehenden Anlagen liegt dagegen, wirtschaftlich gesehen, bei
der Gesamtgesellschaft, beim Staat, bzw. bei denjenigen demokrati-
schen Institutionen, die iiber Minimalamortisationsquote, Kreditzutei-
lung und allenfalls Umstrukturierung beschlieBen. Konkret bedeutet
dies, daB} die Belegschaft eines Betriebs nicht einfach beschlieBen kann,
die vorhandenen Produktionsanlagen einem anderen Betrieb oder
einer «Interessengemeinschafty anderer Arbeitskrifte zu verkaufen.
Sie kann lediglich das, was nach Auszahlung des Normallohnes und
nach Aeufnung des Amortisationsfonds im vorgeschriebenen Minimal-
umfang als Betriebs-Nettoergebnis iibrigbleibt, nach ihrem Ermessen
entweder an die im Betrieb Titigen ausschiitten oder zusitzlich in
neuen Anlagen investieren.

412. Die Frage, ob alle Betriebe, also auch ganz kleine, ASV unter-
stellt werden miissen, oder ob fiir deren Produktionsanlagen (aller-
dings nicht fiir den Boden, auf dem sie stehen) auch Privateigentum
einzelner Besitzer zugelassen werden soll, kann im Moment sicher
offen gelassen werden. In Kleingewerbe, Landwirtschaft usw. wire
sicher fiir Betriebe mit weniger als ca. zehn Beschiftigten die Auf-
hebung der privaten Verfiigungsgewalt iiber die Produktionsmittel
nicht vordringlich.

413. Im Bereich der Bodennutzung liegt mit dem seinerzeitigen Ziir-
cher Vorschlag fiir eine SPS-Bodenrechtsinitiative bereits ein weit-
gehend ausformuliertes Modell vor, das mit geringfiigigen Ab#dnderun-
gen auf eine ASV-Wirtschaft iibertragen werden konnte. Es enthilt die
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bereits bei den Fabrikanlagen genannte Trennung in Verfligungs-
und Nutzungseigentum; der Unterschied zum Verfiigungseigentum
der oOffentlichen Korperschaften bei den Fabrikgebiuden und Ma-
schinen liegt beim Boden darin, dafi die ASV-Betriebe den staat-
lichen Verfiigungseigentiimern (in der Regel den Gemeinden) nach
Lage, Nutzungsart usw. abgestufte Nutzungsgebiihren abzu-
liefern hitten; da der Boden nicht vermehrbar ist, konnen raum-
planerische Zielsetzungen nur unter Anwendung solcher Gebiihren
erreicht werden, wenn die heute bekannten Probleme des «arbeitslosen»
Einkommens aus Grundbesitz beseitigt werden sollen.

414. Direktes Staatseigentum, Verstaatlichung im iiblichen Sinne,
wird sich auch in einer ASV-Wirtschaft in einer Reihe von Fillen
aufdringen:

— Bei den mehr oder weniger «natiirlichen» Monopolen, bei denen
eine Vielzahl miteinander in Wettbewerb stehender kleinerer
Betriebe entweder unmoglich oder jedenfalls hochst unzweckmiBig
wire (Offentlicher Verkehr auf nationaler, regionaler, lokaler Stufe
jeweils im Eigentum der entsprechenden staatlichen Korperschaften;
Post- und Telefon-Verkehr; Energieversorgungsbetricbe usw.). In
Grenzfillen wird nur die praktische Erfahrung zeigen, ob Preis-
festsetzung bei monopolistischen ASV-Betrieben oder direkte Ver-
staatlichung (immer mit ASV im internen, organisatorischen -Bereich
natiirlich) dle bessere Losung darstellt.

— Aus Griinden der effektiven Durchfithrung der Wirtschafts-
planung, insbesondere der Investitions- und Kreditlenkung (eine zen-
trale Bank mit Filialen, in deren regionalen und kommunalen Kredit-
abteilungen allerdings nicht einfach Bankbiirokraten sitzen, sondern
wo mitbestimmende Vertreter der Oeffentlichkeit und der ASV-Be-
triebe die Kreditvergabe im Rahmen der fiir Regionen oder Gemeinden
verfiigbaren Quote beeinflussen; ebenfalls aus Planungsgriinden
wird die Energieerzeugung in gesamtstaatlicher Hand liegen miissen).

— SchlieBlich gibt es Dienstleistungsbereiche, in denen miteinan-
der im Wettbewerb stehende ASV-Betriebe zwar moglich, aber aus
Griinden der wirtschaftlichen Effektivitit nicht sinnvoll wiren.
Insbesondere das ganze Versicherungswesen konnte wesentlich verein-
facht und ohne die heutigen Doppelspurigkeiten und Uniibersicht-
lichkeiten unter einem Dach zusammengefaf3t werden.

5. Auch im Wohn-, Freizeit- und Sozialbereich moglichst viel
Selbstverwaltung in kleineren Einheiten

Haben die Ausfiihrungen zum Eigentum in der ASV-Wirtschaft
einerseits die Notwendigkeit zur Ausdehnung des eigentlich staatlichen
offentlichen Sektors in gewissen Bereichen gezeigt, so ist ander-
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seits darauf hinzuweisen, daBl eine Gesellschaft nach unseren Vor-
stellungen in heute biirokratisch-staatlich beherrschten Bereichen
mehr Dezentralisierung und Selbstverwaltung einfithren miite. Die
Wohnblock-, Siedlungs- und Quartiergemeinschaften hitten in groflem
MaBe soziale Aufgaben wie Alters- und Krankenbetreuung zu iiber-
nehmen und die entsprechend anfallende Arbeit iliber einen Sozial-
dienst zu erledigen, zu dem jedermann in bestimmtem Turnus verpflich-
tet wiare. Der Detailhandel im Bereich des tdglichen Grundbedarfs
und die Fiihrung von Quartierbegegnungszentren konnte ebenfalls
auf siedlungs- oder quartierweiser Selbstverwaltungsbasis betrieben
werden, wobei im Falle des Handels wohl ein kontrollierter oder
staatlicher Monopolbetrieb den Einkauf bei den Produzenten und
die Zulieferung an die Quartiergenossenschaften zu iibernehmen
hitte.

6. Ausblick

Die oben andeutungsweise geschilderte demokratisch-sozialistische
Alternative existiert, und sie ist durchsetzbar und funktionstiichtig.
Sie erfordert natiirlich einen langen ProzeB3 der gegenseitigen Beein-
flussung von geselischaftlichem BewubBtsein und realer gesellschaft-
licher Entwicklung. Dieser ProzeB kann nicht durch ein Programm oder
einen «groflen Sprungy ersetzt werden. Er 1Bt sich aber, durch Umset-
zung der Zielvorstellungen in passende kiirzerfristige Aktionen und
Forderungen der SP- und Gewerkschaftspolitik, mit Sicherheit b e-
schleunigen. Dazu ist allerdings notig, daB wir uns als Partei klar
zu dieser Alternative — und damit ebenso klar gegen den Kapitalismus
— stellen, und daB3 wir unsere politischen Priorititen an dieser Zielvor-
stellung ausrichten. Was diese Priorititensetzung konkret fiir den Ein-
satz unserer Mittel bedeuten wiirde, mochten die folgenden, noch sehr
allgemeinen Ueberlegungen andeuten: |

— Wenn wir uns glaubwiirdig an die Arbeit in Richtung demokra-
tisierte Wirtschaft machen wollen, miissen wir unsere Partei- und
Gewerkschaftsapparate in ndchster Zeit ganz radikal und beispielhaft
demokratisieren! Solange zum Beispiel die Beschliisse des SP-Partet-
tages fiir die Nationairatsfraktion wie fiir die Geschéftsleitung nur ‘in
sehr relativem MaBe verbindlich sind, ist mit unserer Glaubwiirdigkeit
in Sachen Demokratisierung wenig Staat zu machen.

— Demokratisierung der Wirtschaft erfordert, daB wir der Mitbestim-
mung von unten her ganz wesentlich mehr Aufmerksamkeit schen-
ken als bisher. Das heift natiirlich nicht, daB} wir parlamentarisch und
auf dem Initiativweg nicht mehr titig sein sollten. Die Gewichte jedoch
miissen eindeutig in Richtung Betriebsarbeit verschoben werden — und
vor allem ist die extreme Konzentration unserer Parteiaktivititen auf
Wahlen und Wahlpropaganda drastisch zu korrigieren.

322



	Wie müsste eine sozialistische Wirtschaftsordnung aussehen? 1., Sozialismus als Prozess mit Fixpunkten ; 2., Die allgemeinen Ziele des Sozialismus ; 3., Eckpfeiler einer Wirtschaftsordnung des demokratischen Sozialismus : (Arbeiter-)Selbstverwaltung und demokratische Planung der Wirtschaft ; 4., Eigentumsordnung bei ASV mit demokratischer Wirtschaftsplanung ; 5., Auch im Wohn-, Freizeit- und Sozialbereich möglichst viel Selbstverwaltung in kleineren Einheiten ; 6., Ausblick

